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1. Fragestellung und Einleitung 

Der vorliegende Sachstand beschäftigt sich mit den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Ver-
wendung von geeichten Waagen an Flughäfen und Busbahnhöfen zum Abwiegen des Reisege-
päcks ebenso wie mit der Frage, wer die Geräte auf ihre Konformität überprüft und woran Ver-
braucher (Passagiere) erkennen können, dass die Geräte den Vorgaben entsprechen. 

Das Abwiegen des Gepäcks am Flughafen oder an Reisebusbahnhöfen darf lediglich mit geeich-
ten Waagen vorgenommen werden. Grundlage hierfür sind das Mess- und Eichgesetz (MessEG)1 
und die Mess- und Eichverordnung (MessEV)2.  

2. Anwendbarkeit des MessEG und der MessEV auf Waagen im Reiseverkehr 

Die MessEV ist auf Grundlage von § 4 MessEG „zur Gewährleistung der Messrichtigkeit und 
Messbeständigkeit“ und zugleich zur Umsetzung zahlreicher EU-Richtlinien3 erlassen worden. 
Gem. § 1 Nr. 1 MessEG i. V. m. § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MessEV ist die Verordnung 
anwendbar auf Geräte, die im „geschäftlichen Verkehr“ genutzt werden und zur Bestimmung der 
„Masse“ dienen. Nach § 6 Nr. 6 MessEV ist geschäftlicher Verkehr definiert als „jede Tätigkeit, 
die nicht rein privater, innerbetrieblicher oder amtlicher Natur ist, sofern dabei Messwerte ermit-
telt oder verwendet werden, die geeignet sind, den wirtschaftlichen Wert einer Sache oder einer 
Dienstleistung näher zu bestimmen“. Gem. § 6 Nr. 18 MessEV ist eine Waage „ein Messgerät oder 
ein sonstiges Messgerät zur Bestimmung der Masse eines Körpers auf der Grundlage der auf die-
sen Körper wirkenden Schwerkraft. Die Beförderung von Gepäck ist eine Dienstleistung, deren 
Wert durch das Gewicht bemessen wird (z. B. Aufpreis bei sog. Übergepäck). Somit gilt die Eich-
pflicht auch für Gepäckwaagen im gewerblichen Personenreiseverkehr. 

Eine von vielen Ausnahmen des Mess- und Eichrechts besteht gem. § 5 Abs. 1 Nr. 11 MessEV für 
Geräte, mit denen ein bestimmter Leistungsbetrag und Jahresumsatz unterschritten wird: 

  „(1) Auf Messgeräte oder Messwerte, die im geschäftlichen Verkehr verwendet werden, sind 
das Mess- und Eichgesetz und diese Verordnung nicht anzuwenden [...]  

  11. zur Ermittlung von Leistungen, die einen Betrag von 5 Euro je Geschäftsvorgang nicht 
überschreiten, soweit der Verwender glaubhaft machen kann, dass ein Jahresumsatz von 
nicht mehr als 2 000 Euro mit Leistungen erwirtschaftet wird, die durch entsprechende Mess-
geräte ermittelt werden; die Regelung gilt nicht für Ausschankmaße; die vorgenannten Werte 
für Geschäftsvorgang und Jahresumsatz verändern sich alle drei Jahre entsprechend der Preis-
entwicklung; die Physikalisch-Technische Bundesanstalt veröffentlicht hierzu im Bundesan-
zeiger jeweils im März des darauf folgenden Jahres die anhand der durchschnittlichen 

 

1 https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/index.html. 

2 https://www.gesetze-im-internet.de/messev/index.html. 

3 Liste der 13 Richtlinien siehe vor dem Verordnungstext der MessEV: https://www.gesetze-im-internet.de/mes-
sev/BJNR201100014.html. 

https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/messev/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/messev/BJNR201100014.html
https://www.gesetze-im-internet.de/messev/BJNR201100014.html
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Veränderung des Verbraucherpreisindexes für Deutschland für die abgelaufenen drei Kalen-
derjahre ermittelten Beträge.“ 

Der Aufpreis für die Beförderung eines separat abzuwiegenden Gepäckstücks bzw. eine anfal-
lende Übergepäckgebühr dürfte in aller Regel deutlich mehr als 5 Euro betragen. Die Einschlägig-
keit sonstiger Ausnahmen sind nicht ersichtlich. 

3. Pflichten für Verwender der Geräte 

Die Vorgaben für den Verwender (also nicht: Inverkehrbringer oder Hersteller) der vom Mess- 
und Eichrecht regulierten Geräte finden sich in §§ 31 ff. MessEG und der MessEV. Es gilt nach 
§ 34 MessEG die Vermutung, dass die Verwenderpflichten eingehalten wurden, wenn der Ver-
wender Maßnahmen ergriffen hat, die von den Regeln und technischen Erkenntnissen der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt (vgl. § 46 MessEG) abgedeckt werden. 

Gem. § 31 Abs. 1 MessEG dürfen, wenn – wie hier – die Mess- und Eichvorschriften auf das frag-
liche Gerät anwendbar sind, „ausschließlich Messgeräte oder sonstige Messgeräte“ verwendet 
werden, „die den Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf seiner Grundlage erlassenen 
Rechtsverordnungen entsprechen“4 und „müssen im Rahmen der vorgesehenen Verwendungsbe-
dingungen eingesetzt werden.“ Eine gesetzeskonform zu verwendende Waage muss etwa durch 
den Inverkehrbringer (Hersteller) mit ganz bestimmten Aufschriften versehen sein (für nicht-
selbsttätige, d.h. von Hand bediente Waagen5 insbesondere § 15 Abs. 1 und 3 MessEV). Nach § 32 
Abs. 1 S. 1 MessEG gilt eine Anzeigepflicht für den Verwender:  

  „Wer neue oder erneuerte Messgeräte verwendet oder im Auftrag des Verwenders Messwerte 
von solchen Messgeräten erfasst, hat die betroffenen Messgeräte der nach Landesrecht zustän-
digen Behörde spätestens sechs Wochen nach Inbetriebnahme anzuzeigen. Anzugeben sind 

  1. die Geräteart, 

  2. der Hersteller, 

  3. die Typbezeichnung, 

  4. das Jahr der Kennzeichnung des Messgeräts sowie 

  5. die Anschrift desjenigen, der das Messgerät verwendet.“ 

Weitere Bestimmungen für die Verwendung und Angabe der Messwerte eines Gerätes gibt § 33 
MessEG vor, vor allem: 

 

4 Hervorhebungen in allen wörtlichen Gesetzeszitaten erfolgten durch die Autorin. 

5 Vgl. Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Nationales Metrologieinstitut, Wägen im Überblick, 
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-11/ag-112/waegen-im-ueberblick.html. 

https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-11/ag-112/waegen-im-ueberblick.html
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  „(2) Wer Messwerte verwendet, hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zu vergewissern, 
dass das Messgerät die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und hat sich von der Person, die 
das Messgerät verwendet, bestätigen zu lassen, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllt. 

  (3) Wer Messwerte verwendet, hat 

  1. dafür zu sorgen, dass Rechnungen, soweit sie auf Messwerten beruhen, von demjenigen, 
für den die Rechnungen bestimmt sind, in einfacher Weise zur Überprüfung angegebener 
Messwerte nachvollzogen werden können […].“ 

Gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 lit. a MessEV ist derjenige, der ein Messgerät im geschäftlichen Verkehr 
aufstellt u. a. verpflichtet, sicherzustellen, dass es über die für den Verwendungszweck erforder-
liche Genauigkeit verfügt. Nach § 23 Abs. 3 MessEV muss er es im sog. Direktverkauf außerdem 
„so aufstellen und benutzen, dass der Käufer den Messvorgang beobachten kann.“ Das Wiegen 
des Gepäcks stellt hier einen Direktverkauf dar. Denn ein Direktverkauf ist gem. § 6 Nr. 3 MessEV 
jedes „Rechtsgeschäft, bei dem der Messwert Grundlage für den zu zahlenden Preis ist, es sich 
mindestens bei einer der betroffenen Parteien um einen Verbraucher oder eine andere Partei han-
delt, die eines vergleichbaren Schutzes bedarf, und alle von dem Geschäftsvorgang betroffenen 
Parteien das Messergebnis an Ort und Stelle anerkennen“. Etwas anderes wäre daher eine Waage, 
die nur zur Information aufgestellt ist, wobei die eigentlich maßgebliche Wägung erst an einer 
separaten Kasse erfolgt.6 

4. Aufgaben der Behörden  

4.1. Eichung 

Die Eichung erfolgt gem. § 37 Abs. 3 MessEG auf Antrag. Sie wird gem. § 40 Abs. 1 MessEG von 
den nach Landesrecht zuständigen Behörden vorgenommen (den sog. Eichämtern). Einige 
Bundesländer, etwa Berlin und Brandenburg, haben eine gemeinsame Eichbehörde. Jedoch 
werden in der Praxis heute die Eichungen wegen der Masse der Geräte7 in bestimmten Bereichen 
– etwa Zählern von Wasser, Strom und Gas – von staatlich anerkannten Prüfstellen gem. 
§§ 49 ff. MessEV vorgenommen. Ein sortierbares Verzeichnis dieser Messstellen ist online 
abrufbar.8 

Die Eichung besteht gem. § 36 MessEV aus der eichtechnischen Prüfung (§ 37) und dem Aufbrin-
gen der Eichkennzeichen auf dem Messgerät (§ 38). Gem. § 38 Abs. 1 MessEV werden Messgeräte 
bei der Eichung von der zuständigen Behörde (s. o.) mit dem Eichkennzeichen nach Anlage 8 
Nummer 1.1 oder 1.2 der MessEV als geeicht gekennzeichnet. Das Messgerät darf mit dem 

 

6 Vgl. Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht, Eichpflicht für Waagen in Industrie und Handel, Stand: 17. 
März 2021, S. 1, https://www.lmg.bayern.de/mam/fachinformationen/allgemein/m_15_2021_eichpflicht_waa-
gen_in_industrie_und_handel.pdf. 

7 Vgl. Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN), Staatlich anerkannte Prüfstellen, https://www.men.nieder-
sachsen.de/service/staatlich_anerkannte_pruefstellen/staatlich-anerkannte-pruefstellen-52444.html. 

8 S. Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen (AGME) der 13 Eichaufsichtsbehörden der 16 
Bundesländer, https://www.agme.de/. 

https://www.lmg.bayern.de/mam/fachinformationen/allgemein/m_15_2021_eichpflicht_waagen_in_industrie_und_handel.pdf
https://www.lmg.bayern.de/mam/fachinformationen/allgemein/m_15_2021_eichpflicht_waagen_in_industrie_und_handel.pdf
https://www.men.niedersachsen.de/service/staatlich_anerkannte_pruefstellen/staatlich-anerkannte-pruefstellen-52444.html
https://www.men.niedersachsen.de/service/staatlich_anerkannte_pruefstellen/staatlich-anerkannte-pruefstellen-52444.html
https://www.agme.de/
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Zusatzzeichen nach Anlage 8 Nummer 1.3 versehen werden, das jedoch nur an einer gut sichtba-
ren Stelle angebracht werden darf. Im Übrigen bedarf auch ein Software-Update in Messgeräten 
der besonderen Genehmigung (§ 40 MessEV). 

4.2. Überwachung des Mess- und Eichrechts 

Für die Marktüberwachung der in Verkehr gebrachten und im Rahmen des Mess- und Eichgeset-
zes und der MessEV regulierten Produkte sind nach § 48 Abs. 1 MessEV die nach Landesrecht 
bestimmten Behörden zuständig. 

Die Kontrolle durch die Landesbehörden – im Übrigen metrologisch beraten durch die Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt, § 45 MessEG – regelt § 54 MessEG: 

  „(1) Die zuständigen Behörden kontrollieren anhand angemessener Stichproben auf geeignete 
Weise und in angemessenem Umfang, ob beim Verwenden von Messgeräten und Messwerten 
die Vorschriften des Abschnitts 3 beachtet sind (Verwendungsüberwachung). Die zuständigen 
Behörden überwachen insbesondere 

  1. das ordnungsgemäße Aufstellen und die Eignung des Messgeräts für den vorgesehenen Ver-
wendungszweck, 

  2. das ordnungsgemäße Verwenden des Messgeräts entsprechend den Angaben des Herstel-
lers und das Verwenden des ordnungsgemäßen Zubehörs sowie das Vorhandensein der Ge-
brauchsanleitung und der vorgeschriebenen Dokumente, 

  3. die ordnungsgemäße Kennzeichnung und Sicherung des Messgeräts, 

  4. nachträgliche Veränderungen am Messgerät, einschließlich solcher durch elektronische 
Maßnahmen, 

  5. das ordnungsgemäße Anzeigen des Messergebnisses und dessen ordnungsgemäße Speiche-
rung, Weitergabe und das Verwenden, 

  6. die verwendete Software. 

  (2) Die Behörden verbinden die Aufgabe der Verwendungsüberwachung, soweit möglich, mit 
der Durchführung von Eichungen nach § 37. 

  (3) Die Behörden haben eine wirksame Überwachung zu gewährleisten.“ 

5. Exkurs: Umsätze mit Übergepäck 

Die isolierte Darstellung der aktuellen Umsätze mit Übergepäck ist auf Grund der derzeitigen Stu-
dienlage nicht möglich. Festgestellt wurde jedoch, dass der Trend der Fluggesellschaften dahin 
geht, ihr Geschäftsmodell mit Vielfliegerprogrammen und sog. „A-la-carte-Umsätzen“ zu stützen. 
Zu „A-la-carte-Umsätzen“ gehören auch Gepäckgebühren. So fasst das Reisefirmen-Beratungsun-
ternehmen IdeaWorksCompany (u.a. tätig für United Airlines, American Express, easyJet, Alaska 
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Airlines, SWISS, Hotels.com und Emirates) eigene Untersuchungen zur Höhe der Einnahmen aus 
Gepäckbeförderung zusammen: 

  „Gepäckgebühren sind heute eine regelmäßige Einnahmequelle für Fluggesellschaften in Eu-
ropa, Nordamerika und Lateinamerika. Bei Fluggesellschaften mit weltweitem Streckennetz 
sind diese in der Regel mit ‚Basic Economy‘-Tarifen verbunden; bei Billigfluggesellschaften 
werden Gepäckgebühren in der Rege#l von allen Kunden erhoben.“9 

Zu der dahinterstehenden Studie berichtete die WirtschaftsWoche – allerdings noch vor der für 
die Flugbranche einschneidenden Corona-Pandemie: „Die 73 untersuchten Fluglinien erzielten 
im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 47,2 Milliarden US-Dollar – nur mit Zusatzleistun-
gen. Das können etwa Programme zum Meilen sammeln oder hinzubuchbare Extras wie reser-
vierbare Plätze, etwa an Notausgängen, sein. […] Die größte Einnahmequelle für ‚A-la-carte-Um-
sätze‘ ist nach wie vor das aufgegebene Gepäck.“10 Weiter heißt es dort, die Zusatzleistungen 
machten „bei dem Spitzenreiter 15 Prozent am gesamten Umsatz aus. Die vier Airlines mit den 
höchsten Zusatzeinnahmen sind allesamt US-amerikanische Fluggesellschaften. […] Mit 1,95 
Milliarden US-Dollar machen die Zusatzeinnahmen sechs Prozent des gesamten Lufthansa-Um-
satzes aus. Die größte deutsche Fluggesellschaft nimmt damit vergleichsweise wenig mit den Zu-
satzleistungen ein. Durchschnittlich machen die Zusatzeinnahmen nämlich 9,6 Prozent am Ge-
samtumsatz einer Airline aus."11 

 

*** 

 

9 Global Baggage Fee Revenue Leaps to $29 Billion, S. 1, https://ideaworkscompany.com/wp-content/uplo-
ads/2023/04/Press-Release-174-Global-Baggage.pdf (maschinell übersetzt aus dem Englischen mit redaktioneller 
Bearbeitung der Verf.). 

10 WirtschaftsWoche, Das verdienen Airlines mit Zusatzleistungen, 18. September 2018, 
https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/sitzplatzreservierung-oder-meilen-sammeln-das-verdienen-
airlines-mit-zusatzleistungen/23077428.html. 

11 WirtschaftsWoche, Das verdienen Airlines mit Zusatzleistungen, 18. September 2018, 
https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/sitzplatzreservierung-oder-meilen-sammeln-das-verdienen-
airlines-mit-zusatzleistungen/23077428.html. 

https://ideaworkscompany.com/wp-content/uploads/2023/04/Press-Release-174-Global-Baggage.pdf
https://ideaworkscompany.com/wp-content/uploads/2023/04/Press-Release-174-Global-Baggage.pdf
https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/sitzplatzreservierung-oder-meilen-sammeln-das-verdienen-airlines-mit-zusatzleistungen/23077428.html
https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/sitzplatzreservierung-oder-meilen-sammeln-das-verdienen-airlines-mit-zusatzleistungen/23077428.html
https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/sitzplatzreservierung-oder-meilen-sammeln-das-verdienen-airlines-mit-zusatzleistungen/23077428.html
https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/sitzplatzreservierung-oder-meilen-sammeln-das-verdienen-airlines-mit-zusatzleistungen/23077428.html
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